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Reglement

1. Organisator des Fotowettbewerbs ist der Südtiroler
Jagdverband. Teilnahmeberechtigt sind: Freizeit-, Amateur- 
und Profifotografinnen und -fotografen sowie Schulklassen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die in
irgendeiner Funktion an der Organisation des Wettbewerbs
beteiligt sind.

2. Der Fotowettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt:

a) Wildtiere der Alpen
Die Kategorie „Wildtiere der Alpen“ umfasst Aufnahmen,
auf denen in den Alpen heimische Wildtiere (Säugetiere
und Vögel) abgebildet sind.

b) Rund um die Jagd
Die Kategorie „Rund um die Jagd“ umfasst sämtliche
Bilder mit jagdlichem Bezug. Damit sind beispielsweise
der jagdliche Alltag, Pirschgänge, jagdliches Brauchtum
wie das Jagdhornblasen, jagdliches Handwerk, Jagdhun-
de, Öffentlichkeitsarbeit, Kitzrettung, Lebensraum-
verbesserungen, Feste, Wildbret, Wildgerichte u.v.m.
gemeint.

3. Nicht zugelassen sind Fotomontagen, Fotos, welche
mit Rahmen, Datumsangabe, Unterschriften und Schriften
versehen sind sowie Fotos, welche mit Drohnen aufgenom-
men wurden. Es können Farb- und Schwarzweiß-Bilder
eingereicht werden.
Es dürfen keine Werke eingereicht werden, die zum Zeit-
punkt der Einsendung bei nationalen oder internationalen
Fotowettbewerben bereits Preise erhalten haben. Die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen am Wettbewerb verpflichten
sich, auf Anfrage der Organisatoren zur Bewertung der
Bilder die originalen Files raw, jpg, dng oder tiff zur Verfü-
gung zu stellen.

Jeder Fotograf ist für seine eingereichten Arbeiten persön-
lich verantwortlich und entbindet die Organisatoren von 
jeglicher Verantwortung. Die eingesandten Bilder dürfen 
keine Rechte Dritter verletzen.
Die Jury behält sich das Recht zum Ausschluss eines Bildes 
vor, wenn die geltenden Gesetze zum Schutz der Natur 
und der Wildtiere verletzt werden, die Bilder ein eindeuti-
ges Risiko für die Tiere und die Flora darstellen oder wenn 
ersichtlich ist, dass sich die abgebildeten Tiere in Gefan-
genschaft befinden oder es sich um Tierpräparate handelt. 
Im Falle von augenscheinlichen Fehlern in der Zuordnung 
der eingereichten Fotos zu einer der Wettbewerbskategori-
en, steht es der Jury frei, das Foto in die als zutreffendere 
erkannte Kategorie zu verschieben.

4. Die Fotos werden über den vorgesehenen Upload-
bereich auf der Website des Südtiroler Jagdverbandes 
hochgeladen. Jeder Teilnehmer darf maximal 10 Fotos pro 
Kategorie einsenden. Die Bilder sollten idealerweise eine 
Auflösung von 4000 Pixel an der kurzen Seite haben und 
die Bilddatei sollte 15 MB nicht überschreiten. Eine Teilnah-
me auf dem Postweg ist nicht möglich.

Einsendeschluss: 31. Dezember 2023.

5. Das Eigentum und die Autorenrechte sind und verblei-
ben bei den Fotografen der eingereichten Bilder. Dem 
Südtiroler Jagdverband steht das Recht der unentgeltlichen 
Nutzung und Veröffentlichung der eingereichten Werke zu, 
einschließlich der Verwendung in jedweder Form von Me-
dien, die von Dritten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
des Südtiroler Jagdverbandes veröffentlicht und verbreitet 
werden. Der Name des Autors muss jedenfalls bei der
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Veröffentlichung immer deutlich angegeben werden. Der 
Südtiroler Jagdverband darf die Nutzungsrechte nicht ohne 
Zustimmung der Urheber an Dritte abtreten.

6. Die Bewertungsjury besteht aus folgenden Personen: 
Heinrich Aukenthaler, Erich Dapunt, Ingrid Heiss, Burkhard 
Kaser, Lukas Schäfer und Johannes Wassermann. Die Ent-
scheidung der Jury ist unanfechtbar.

7. Aus allen eingereichten Arbeiten werden von der Jury 
pro Kategorie jeweils drei Gewinner ermittelt (erster, zwei-
ter und dritter Preis), welche folgendes Preisgeld erhalten:

1. Preis: € 1.000,00
2. Preis: € 800,00
3. Preis: € 600,00

8. Die Preise innerhalb derselben Kategorien sind nicht 
kumulierbar. In verschiedenen Kategorien ist dies jedoch 
möglich.

9. Alle prämierten Werke werden auf der Internetseite 
www.jagdverband.it und in der JÄGERZEITUNG, veröffent-
licht, wo auch die Sieger des Wettbewerbs bekanntgege-
ben werden. Die Preisträger und Preisträgerinnen werden 
schriftlich verständigt und die Preise werden im Rahmen 
der Jungjägerfeier 2024 vergeben.

10. Die Bereitstellung von Daten durch die Bewerber ist 
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. Verant-
wortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten, im Sinne der EU-Verordnung Nr. 2016/679 „Daten-
schutzgrundverordnung“ („DSGVO“) ist der Südtiroler Jagd-
verband, mit Sitz in der Schlachthofstraße Nr. 57, 39100 
Bozen (Italien), und erreichbar unter Telefonnummer: +39 
0471 061700 bzw. per E-Mail: info@jagdverband.it.
Die personenbezogenen Daten werden auf Papier und mit 
Hilfe von Computern in einer Weise verarbeitet, die ihre Si-
cherheit und Vertraulichkeit gewähren, ausschließlich zum 

Zweck der Teilnahme an diesem Wettbewerb, d.h. für die 
Identifizierung der Gewinner, die Identifizierung der Autoren 
der Fotos für die verschiedenen Gelegenheiten der Veröf-
fentlichung, sowie für andere Mitteilungen im Zusammen-
hang mit dem Wettbewerb. Die personenbezogenen Daten 
werden jederzeit auf expliziten Widerruf der Zustimmung 
der Datenverarbeitung seitens des Dateninhabers gelöscht 
(siehe Abschnitt „Aufbewahrung und Löschung“) 
Die vollständige Datenschutzverordnung findet sich auf der 
Website des Südtiroler Jagdverbandes: 
https://jagdverband.it/impressum-privacy-cookies 

11. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die folgen-
den Punkte zum respektvollen Verhalten im Wildle-
bensraum gelesen und erkennen diese vollinhaltlich an.
Wenn ich fotografiere:
a) Störe ich die Aktivitäten der Wildtiere (Futteraufnah-

me, Ruhe, Beutebeschaffung ...) nicht, indem ich mich 
unnötig annähere.

b) Informiere ich mich über die Lebensweise der Tiere, 
die ich fotografieren möchte, um es zu vermeiden, sie 
in den empfindlichsten Zeiten zu stören (Paarungszeit, 
Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit ...).

c) Suche ich keine Höhlen, Nester oder Aufzuchtplätze 
auf.

d) Fasse ich keine Jungtiere an, auch wenn sie scheinbar 
verlassen sind: Die Eltern sind fast immer in der Nähe.

e) Verwende ich keine Lockmittel oder Futter, um Tiere 
anzulocken.

12. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennen und 
nehmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Wettbe-
werbsreglement vollinhaltlich an.

13. Für Informationen wenden Sie sich per E-Mail an 
info@jagdverband.it. 
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